
Diese Veröffentlichung erfolgte nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wurde 
ortsüblich bekannt gemacht in den Amts- und Gemeind eblättern: 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe 
  Koblenzer Straße 18 
  55411 Bingen 

Für die Stadt Bacharach und die Ortsgemeinden Manubach,  Oberdiebach, Oberheimbach, 
und  Niederheimbach  

 
 
 
b) Verbandsgemeindeverwaltung Rheinböllen 
 Postfach 55 
 55492 Rheinböllen 
 für die Ortsgemeinde Dichtelbach 
 
 
 
c) Stadtverwaltung  
 Markt 5  
 65391 Lorch 
 für die Stadt Lorch 



 Öffentliche Bekanntmachung  
 
Rheinland-Pfalz Simmern, 02.05.2011 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Postfach 02 25, 55462 Simmern 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde 

Schloßplatz 10, 55469 Simmern 

Telefon: 06761/9402-45 

Telefax: 06761/9402-75 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  
Viertälergebiet-Diebachtal 
Az. 61129 H.A. 2.3  

E-Mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 
Internet: www.dlr-rnh.rlp.de 

 

 

Flurbereinigungsbeschluss 

I. Anordnung 

1. Anordnung der vereinfachten Flurbereinigung nach  § 86 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), in der Fassung der  Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch  Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 

 
Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemarkungen 
Manubach und Oberdiebach das 
 

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Viertälergeb iet-Diebachtal 
 
angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen des 
Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Agrarstrukturverbesserung und 
Gestaltung des Landschaftsbildes, der naturnahen Entwicklung von Gewässern zu 
ermöglichen und auszuführen, um Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu 
beseitigen, die durch Herstellung, Änderung oder Beseitigung von 
Infrastrukturanlagen oder durch ähnliche Maßnahmen entstehen oder entstanden 
sind und um Landnutzungskonflikte aufzulösen. 
 
 
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flurstücke 
unterliegen, wird hiermit festgestellt. 
 
 
Gemarkung Manubach 
 
Flur 2  Flurstücke-Nrn. 1 - 203, 212 - 237/2, 240 

 
Flur 13  Flurstücke-Nrn. 1 - 376/2, 378 - 525, 575 - 592, 616 - 650, 

697 - 703, 704/5 - 704/7, 705/1 - 712/3, 
714/2, 718, 720/2 



 
Flur 14 Flurstücke-Nrn. 18 – 241, 254 – 280/1, 317, 384 – 386, 394 - 

431, 458, 459, 460/1, 460/2, 461/1 - 462/2, 
463/3 - 463/4, 466 - 471/1, 471/7, 472/2, 
473, 474, 477 
 

Flur 15  Flurstücke-Nrn. 1 - 59, 292 - 297, 305/2,  
 
 

 
Gemarkung Oberdiebach 
 
Flur 3 Flurstücke-Nrn. 66/3, 68/1, 69/2, 70, 74, 75/4  

 
Flur 6 Flurstücke-Nrn. 13/2, 14 - 45 

 
Flur 20 Flurstücke-Nrn. 1 – 282, 304/1 – 328, 353 – 395, 459/1, 

461/4, 465 – 483, 486/4, 492/2, 493, 495/2 
 

Flur 23 Flurstücke-Nrn. 74, 76 – 78, 114, 116, 125, 126 
 

Flur 24 Flurstücke-Nrn. 1 - 263, 347/2, 348/3 - 364/2 
 

Flur 25 Flurstücke-Nrn. 69 - 76, 77/1, 77/2, 78 
 

Flur 26 Flurstücke-Nrn. 199 - 205 
 

 
3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmer) bilden die 
Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit diesem 
Flurbereinigungsbeschluss. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft führt den Namen: 
 

“Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurberei nigung Viertälergebiet- 
Diebachtal“ 

 
Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 
FlurbG). Ihr Sitz ist in 55413 Oberdiebach. 
 
 
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzu ng 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
die folgenden Einschränkungen: 
 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.  



 
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche 

Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

 
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Rebstöcke 

und Obstbäume dürfen nur in Ausnahmefällen, so weit landeskulturelle 
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden. 

 

4.4  Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die 
Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt 
werden. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.12.2010 (BGBl. I S. 2248) wird angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde 
kann den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies 
der vereinfachten Flurbereinigung dienlich ist. 
 
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 und I 4.4 sind 
Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 
 
2. Betretungsrecht  

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und 
zur Durchführung der vereinfachten Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die 
nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
 
 



3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren berechtigen, bei der 
Flurbereinigungsbehörde, dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern, oder 
Dienstsitz Bad Kreuznach, Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach 

 
anzumelden. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. 
 
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, 
demgegenüber diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
(Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersi chtskarte 

Je ein Abdruck dieses Beschlusses mit Gründen und eine Übersichtskarte liegen 
einen Monat lang nach der Bekanntmachung bei der 
 
• Ortsgemeinde Oberdiebach – Ortsbürgermeister - Andr eas Krämer, 

Niehuisweg 15, 55413 Oberdiebach während der üblich en Dienststunden 
• Ortsgemeinde Manubach – Ortsbürgermeister - Karl-Ri chard Mades, 

Rheingoldstraße 157, 55413 Manubach während der übl ichen Dienststunden  
• und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR ) Rheinhessen-

Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern 
 

zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 



 
 

Begründung: 

 

1. Flurbereinigungsgebiet und Sachverhalt 

1.1 Abgrenzung des Verfahrensgebietes 

 
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst eine Fläche von rund 150 ha.  
 
1.2 Sachverhalt 

Es wurde eine projektbezogene Untersuchung für die geplante Bodenordnung Viertälergebiet-
Diebachtal durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück in Simmern erstellt. Das Projekt wird im Zusammenhang mit dem UNESCO-
Welterbe und der regionalen Initiative LEADER+ für das Mittelrheintal vom Land 
Rheinland-Pfalz, der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union unterstützt.  
 
Diese projektbezogene Untersuchung hat die Notwendigkeit und die Verfahrensart der 
Bodenordnung herausgestellt, die Abgrenzung des Verfahrensgebietes und zweckmäßige 
Durchführungszeiträume vorgeschlagen sowie die voraussichtlichen Ausführungskosten und 
deren Finanzierung aufgezeigt. 
 

Ziel dieser Untersuchung ist es, integrative Landnutzungskonzepte zu entwickeln, die 
dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der traditionellen Weinkulturlandschaft dienen 
und gleichzeitig die Seitentäler auch für den Tourismus attraktiv gestalten. Dazu 
sollen verschiedene Strategien zur Offenhaltung kombiniert werden, damit die 
Seitentäler alle Wertschöpfungspotentiale voll ausschöpfen können. 

 
Nach der einschlägigen Verwaltungsvorschrift wurden die Träger öffentlicher Belange und 
die anerkannten Landespflegeorganisationen angehört.  
 
Die Kreisverwaltung des Landkreises Mainz-Bingen, die Ortsgemeinden 
Oberdiebach und Manubach, die landwirtschaftliche Berufsvertretung sowie die 
übrigen nach den Verwaltungsvorschriften bestimmten sonstigen Behörden und 
Organisationen wurden zu der projektbezogenen Untersuchung und zu einem 
möglichen vereinfachten Flurbereinigungsverfahren gehört bzw. unterrichtet (§ 5 Abs. 
2 u. 3 FlurbG). 



 
Die am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren voraussichtlich beteiligten Grund-
stückseigentümer und Erbbauberechtigten wurden vom DLR Simmern in einer Auf-
klärungsversammlung am 12. April 2011 in Oberdiebach eingehend über das 
geplante vereinfachte Flurbereinigungsverfahren einschließlich der voraussichtlich 
entstehenden Kosten aufgeklärt (§ 5 Abs. 1 FlurbG). 

Auf Grund der Ergebnisse der projektbezogenen Untersuchung und des 
durchgeführten Anhörungsverfahrens wird das Bodenordnungsverfahren nunmehr 
angeordnet. 

 
2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Beschluss wird vom DLR in Simmern als zuständige Flurbereinigungsbehörde 
erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss sind der § 86 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) mit § 2 Abs. 3 FlurbG und § 1 der Landesverordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach dem Flurbereinigungsgesetz vom 20.12.1994 
(GVBl. S. 485). 

Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 FlurbG 

 

• Durchführung einer projektbezogenen Untersuchung mit befürwortendem 
Ergebnis 

• Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Stellen und 

• Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Teilnehmer des Verfahrens  
 
sind erfüllt. 
 
 
2.2 Materielle Gründe 

Die Notwendigkeit des Bodenordnungsverfahrens, die Verfahrensart, die 
Abgrenzung des Verfahrensgebietes sowie die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
des Anordnungsbeschlusses werden im Folgenden im Einzelnen begründet. 

 
Im beschriebenen Verfahrensgebiet ist eine vereinfachte Flurbereinigung nach § 86 
Absatz 1 Nrn. 1 - 4 FlurbG durch die zuständige Behörde anzuordnen. 

 

 



 

 

Die Offenhaltung der Landschaft dient neben der Erhaltung des Landschaftsbildes 
und damit der Erholungsfunktion der Schaffung besserer 
Bewirtschaftungsmöglichkeiten für den Weinbau und der Förderung des Tourismus. 
Auch aus ökologischen Gründen ist es unbedingt notwendig, die drohende 
Verbuschung der wertgebenden Xerothermbiotope als Lebensräume für seltene 
Arten wie z.B. Segelfalter, Zippammer oder blauflügelige Ödlandschrecke 
aufzuhalten. Ziel der Bodenordnung ist es, ein Konzept zur Offenhaltung unter 
Bündelung der verschiedenen Fördermöglichkeiten zu schaffen, bei dem neben 
traditionellen Nutzungsformen auch alternative Strategien zur Offenhaltung zum 
Einsatz kommen sollen. Durch Nutzungsentflechtung (Weinbau, Brache, Beweidung) 
müssen hier die notwendigen Voraussetzungen für eine rentable, praktikable und 
nachhaltige Offenhaltung geschaffen werden.  

 

Die Erstellung des Offenhaltungskonzeptes zielt nicht auf einen musealen 
Kulturlandschaftsschutz, sondern vielmehr auf eine im Sinne des Natur- und 
Artenschutzes positiv gerichtete Kulturlandschaftsentwicklung, die im Einklang mit 
Weinbau und Tourismus steht. Offenhaltungsmaßnahmen sind insbesondere 
oberhalb der Ortslagen, unmittelbar angrenzend an noch bestocktes Rebareal und in 
Ergänzung bestehender naturschutzfachlich durchgeführter Beweidungsmaßnahmen 
vorrangig geplant.  

Oberdiebach strebt die Offenhaltung der Weinlage Bischofshub an, in der aktuell 
noch rd. 1 ha Rebfläche bestockt ist. 

Bestimmte Flächen, besonders die für den Weinbau ungünstigen Lagen, können der 
natürlichen Sukzession (freien Entwicklung) überlassen werden. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Flächen, die an Wald angrenzen oder weit von der 
Ortslage und vom Rhein entfernt sind. 

 

Um die Nachhaltigkeit des Offenhaltungskonzeptes zu gewährleisten, ist zu 
bedenken, dass eine einmalige Freistellung (ob mechanisch, durch Beweidung oder 
alternative Maßnahmen) nicht ausreicht, sondern fortlaufend Pflegemaßnahmen 
stattfinden müssen,  da die Verbuschung der Brachflächen in der Hauptsache aus 
Brombeeren und Rosenbüschen besteht, deren tief reichende Wurzeln immer wieder 
austreiben können. 

Bei dem Verfahren im Diebachtal steht das Flächenmanagement zur Arrondierung 
von Beweidungs- und Weinbauflächen im Vordergrund. Dies kann in einer 
Bodenordnung sehr gut verwirklicht werden. Dadurch lassen sich die verschiedenen 
Förderprogramme wie PAULa und Leader besser nutzen und kombinieren, um die 
landespflegerischen Ziele (Offenhaltung, Erhalt der Biodiversität, Naturschutz durch 
Nutzung) umzusetzen. 

Eine effektive und umfassende Arrondierung im Rebgelände ist nur im Rahmen einer 
Bodenordnung möglich. 

 
Das Verfahrensgebiet der vereinfachten Flurbereinigung ist nach § 7 des FlurbG so 
abgegrenzt, dass die erläuterten Verfahrensziele und -zwecke möglichst vollkommen 



erreicht und die Beteiligten wertgleich im Sinne des § 44 FlurbG abgefunden werden 
können. 

 

Insgesamt ist damit festzustellen, dass die materiellen Voraussetzungen für ein 
vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Absatz 1 Nrn. 1 - 4 FlurbG 
innerhalb des Verfahrensgebietes vorliegen. 

 
Die sofortige Vollziehung dieses Flurbereinigungsbeschlusses wird im 
überwiegenden Interesse der Grundstückseigentümer und im öffentlichen Interesse 
angeordnet. 

 
Es ist im überwiegenden Interesse der Grundstückseigentümer, dass mit der 
Durchführung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens sofort begonnen wird, 
damit die angestrebten betriebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten.  

Somit würde eine Verzögerung der Verfahrensbearbeitung für die Mehrzahl der 
Beteiligten erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen, die darin bestehen, 
dass die Umsetzung der Maßnahmen, die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
und der Besitzübergang verzögert würden.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist aber auch im öffentlichen Interesse der 
Gebietskörperschaften und des Landes Rheinland-Pfalz. 
  
Das Land Rheinland Pfalz, der Landkreis Mainz-Bingen, die Ortsgemeinden 
Oberdiebach und Manubach sind an Maßnahmen beteiligt, die auf zeitgebundener 
Finanzierungsfestlegungen gründen. Hier sind die Maßnahmen zur Verbesserung 
der touristischen Infrastruktur, besondere Landespflegemaßnahmen und die 
Förderung nach dem Rahmenplan oder von Sonderprogrammen zu nennen.  

Die rasche Verfahrensanordnung und zügige Durchführung ist somit unter den 
aktuellen Gesichtspunkten von Umwelt- und Agrarpolitik gleichermaßen sowie im 
Zusammenhang mit der UNESCO-Welterbeverpflichtung seitens des Staates und der 
Gesellschaft im Allgemeinwohl zu fordern.  

 
Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung liegen damit vor. 

Im Auftrag 

 
gez. Christoph Platen 
(Projektleiter) 

 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlic hung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffen tlichen Bekanntmachungen. 
 


